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ERVICE DE L'ÎLECTRICITÉ 
T É LÉPHON E S : 

Administrafion générale 5.18 

Service des Eaux ef du Gaz 1 .26 

Service de l'Eleclricifé 5 .91 

mpfe de chèques postaux IV. 214 

* 
BJET: No . 3411040 . 

Direction Génétale ·d es Télégraphes, 

Divisi-0n Technique, 

B E R NE 

Messieurs, 

Nous sonrrnes en possession de votre lettre 

d.u 22 crt. relative à nos essais de télémécanique. 

Il ne s'agit pas , dans le cas particulier, d'une ap

plication de téléconrrnunication permettant, comme le disent les 

prescriptions fédérales, "de transmettre ou de re9evoir des si

gnaux , des sons ou des images , etc . etc . "mais bien d'une· applica

tion nouvelle de télémécan ique mon prévue dans les dites prescrip-

tions. 
Les étincelles engendrées par le poste émetteur placé 

<) / . sJlT l'auto ne sont pas capables de brouiller la réception de la ra

V,iodiffusion , la por t ée de telles étinoelles est trop courte , leur 

dJ ée est ·d' une fraction de seconde . 

i 113 · Si de telles étinoelles devaient gêner à la radiodif

~ on , il en serait pire· des Uinoelles, oerta inemen t pl us fortes 

et plus fréquentes , produites dans tous les laboratoires de physi

que pour les" expériences devant les élèves> des appareils radiogra

phiques des hôpitaux , des appareils médicaux à rayons violets, de 

l' allumage des moteurs d' auto avec appareils D LCO , des étincelles 

produites par les appareils domestiques, aspirateurs à poussière 

et autres , tramways , etc . etc . 

Nous ne pouvons pas nous opposer à des essais pour exa-



I 

miner la portée de brouillages éventuels mais en aucune fagon nous 

ne voulons contrîbuer aux frais de ces essais étant donné ce qui est 

dit plus haut. 

Il est possible que les applications de ce système de 

manoeuvre de porte à distance se répande, d'autres applications de 

télémécanique basées sur le même principe peuvent également voir le 

jour et les autorités de contrôle seraient certainement mal venues 

de vouloir entraver le progrès dans ce domaine. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distin

guées. 

L' Ingénieur 
Chef du Service de l'Electricité 

An den Rechtsdienst. 

Das Elektrizitatswerk der Stadt Neuenburg bean
standet unsere Auslegung, wonach die in Frage stehenden 
Versuche zur automatischen Oeffnung von Garagetüren unter 
den Begriff der radioelektrischen Zeichenübertragung gem. 
Art. 1 des Bundesgesetzes betr. den Telegraphen- und Te
lephonverkehr vom 14. 0kt. 1922 fallen. Wenn uns auch die 
technischen Details der Versuche nicht bekannt sind, so 
scheint uns doch in rechtlicher Beziehung die Tatsache zu 

'l
genügen, dass vom Automobil aus radioelektrische Wellen 
ausgestrahlt werden, die anderseits in der Garage die 
automatische Oeffnungs- und Schliessungsanlage betatigen. 
Wir ersuchen Sie um Bekanntgabe Ihrer Auffassung. 

Bern, den 3. Dez. 1929. Sektion T elegraph und Radio 
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An den Radiodienst . 

Das Telegraphen-, Telephon- und Radioregal ist ein
schrtinkend a~szulegen. Unter das Regal fallen somit nur Sende
und Empfangseinrichtungen, sowie Anlagen jeder Art , die der 
elektrischen oder radioelektrischen Zeichen-, Bi1d- oder Laut
übertragung dicnen. Der blosse Umstand, dass durch die Aus
strahlung von radioelektrischen vellen in einer gewissen Ent
fernung eine mechanische oder andere Einwirkung ausgeübt werde, 

./. genügt an und für siéh noch nicht, sofern damit nicht eine 
Uebertragung von Zeichen, Bildern oder Tonen verbunden ist. 
Nach den vorliegenden Akten neigen wir daher eher der Ansicht 
zu, die iuffassung der "Services industriels de la ville de 
Neuchâtel", wonach keine Verletzung des Radioregals. vorliege, 
sei zutreffend. Da eine abschliessende Beurteilung aber erst 
moglich ist, wenn über die Verwendungsart der in Frage k ommen
den radioelektrischen Wellen Gewissheit besteht, würde es sich 
u.E. empfehlen, eine bezügliche technische Feststellung zu 
machen. Der Umstand, dass durch die in Frage kommende Vor
richtung der Radioempfang gestort werden kann, berechtigt die 
Verwaltung noch nicht, diese Vorrichtung dem Hegal zu unter
stellen ; denn bekanntlich gibt es zahlreiche Starkstromappara-
te, die ebenfalls Storungen hervorrufen. Wie Ihnen bekannt ist

1 

hat die OTD. beantragt, bei der Revision der Schwach- und 
Starkstromvorschriften Bestimmungen für den Schutz gegen sol
che Storungen aufzunehmen. Etwas weiteres wird auf rechtli-
ohem Wege hier zurzeit kaum moglioh sein. fil 

Bern , den 4. Dez. 1929. Obertelegraphendirektion, 
Rec sbureau: 

1/ 

. An èn echtsdienst. 

Wir haben unterdessen die Anlage=> besichtigt. 'ie besteht 
aus einem Funkeninduktor auf dem Automobil und einer primi
tiven Radio-Empfangsanlage in der Garage. Der als Sender 
dienende Funkeninduktor erzeugt etwa 8 mm lange Funken und 
steht in Verbindung mit einer unter dem Automobildach ausge
spannten Antenne. Das ausgesan~te Zeichen wird von der Empfangs
anlage aufgenommen und lost die mechanisch funktionierende 



Oeffnungs- und Schliesseinrichtung aus. Wenn auch das Aus
lëszeichen nur sehr kurz (man drückt hëchstens 1/2 Sekunde 
lang aUÎ einen Knopf) und der StërbereJch gering ist (etwa 
30 Meter), so muss doch festgehalten werden, dass es sich 
um eine regelrechte radioelektrische Sende- und Empfangs
anlage handelt, die, besser ausgebaut, auch missbrauchlich 
verwendet werden kënnte. Auf jeden Fall wird sich die Te
lemechanik nicht auf diesen einzigen Anwendungsfall be
schranken. Wie im Ausland bereits erfolgreiche Versuche 
stattgefunden haben, auf arahtlosem ~ege ein Schiff oder 
Flugzeug aus der Ferne zu lenken, so werden auch in der 
Schweiz noch die mannigfaltigsten Experimente durchgeführt 
werden, die alle in das gleiche Wissensgebiet gehëren, sich 
aber inbezug auf Stërung des ëffentlichen radioelektrischen 
Verkehrs nicht immer so harmlos auswirken werden wie im 
vorliegenden Fall. Auch scheint uns, dass die Frage, ob 
es sich bei diesen Versuchen um eine Zeichenübertragung 
handle oder nicht, nicht ohne weiteres verneint werden 
kann. Wir halten es deshalb für sehr wünschenswert, dass 

' 

sohon die .Anfange prinzipiell der Genehmigungspflicht un
terworfen werden. Der Anlage in Neuenburg sollten wir 

z.B. die Verpflichtung auferlegen kënnen, die Emission 
auf eine bestimmte Welle abzustimmen und ze i tl i ch auf das 
u.nbedingt Nëtige zu beschranken. Auch die missbrauchliche 
Verwendung der Anlage sollte unbedingt verboten werden 
kënnen. 

Bern, den 21. Jan. 1930. 

-f..c 

Sektion T elegraph und Radio 



An die dektion B 3 . 

Aus Ihrer vorstehenden Ueberweisung geht hervor , dass es sich 
bei der Anlage des ~lektrizitatswerkes der ùtadt euenburg um eine 
regelrechte radioelektrische clende- und Em_pfangsanlage handelt. 
Ausschlaggebend ist nach unserm Dafü:rhalten die Frage , ob diese 
Sende-und ~mpfangseinrichtung der radioelektrischen Zeichenübertr~
~ diene oder nicht . venn dies bejaht werden kann ,d . h . w~ eitle 
radioelektrische Zeichenübertragung vorliegt , so fallt diese Bin
richtung u • .8 . unter Art . 1 des felegraph0n- und felephonverkehrsge
J etzes . Dass die Zeichenùbertragung der Gedankenübernittlung dienen 
müsse , ist u . B. nicht nôtig , sondern es genügt , -dass sie der Gedan
kenübertragung dienen kann . Ist dies der iall-und Sie scheinen es 
zu bejahen , ind~m Si~ürchten , die Anlage kom1te auch missbr~uch
lich benützt werden; so kann die Anwendung von Art . l TVG nicht 
wohl ve:rneint werden .. Allerdings wurde das Telegraphen- und TeleJ.n.on

regal bis heute nur auf solche radi oelektrische ende- und .8mpf1..1nJs
einrichtungen angewenuet, die der Zeichenübertragung zum Zweck Jes 
Gedtnkenaustausches dienten . Diesem Zweck sind auch die 0 eltenden 
.b..onzes&ionsvorschriften angepasst . vill man auch diese neuen Bin
richtungen , die der Zeichenübertragung im Dienste der TeleL1echanik 
dienen, der konzessionspflicht unterstellen , so mü.sste vorerst ~e
prüft werden , ob einer der geltenden Konzessionstypen zur honzes
sionserteilung geeignet würe oder ob ein neuer Konzessionstypus mit 
einer neuen, sehr massi6en Gebühr ein0etührt werden sollte . ~s ,vdre 

sogar denkbar , eine Aonzession ohne eigentliche Regal0 ebühr , d . n . 

6
egen eine blosse Schreibgebuhr, zu erteilen . Der Hauptzweck der 

1.onzessionierung bestande ja in der Ueberwachung der neuen .Jinr ..... ch
tungen und in der Môglichkei t , gegen 111.issbrLuche einzuschrei ten., 
Wir teilen mit Ihnen die Auffassung , dass es geboten sei , beizeit~n 
das No tige vorzukehren . ✓ ir vrürden daher vorerst dem .i!ilektrizi tJ.ts -
werk der .3tadt Tueuenburg gegenüber grund..:1àtzlich die L..onzessionJ

pflicht gestützt at,lf rt . 1 und 42 •.rVG bejahen und eine proviso .. L'i

sche ~onzebsion vorbeh~ltlich einer sp~tern abweichanden endJültiien 
~e6elung erteilen. Gleichzeitig ware es u . ~ . an5ezei6t , auch mit 

dem Ausland in .. ttihlung zu treten, um zu er~ahren , in welcher {eis ~ 
~ I) ~ 

dort bereits vorgeganc,;en word1:;:n ist .. 

Bern , den 24 . Jan . l93O . LŒC /'tsbureau : 
I 
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